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Die starke Ausdifferenzierung des Studienangebotes, ein 
kaum zu überschauender Markt an Bildungsmöglichkeiten, 
immer weiter geöffnete Zugangswege zum Hochschulstudium 
und die Forderung nach lebenslangem Lernen machen 
individuelle Bildungsentscheidungen immer komplexer. Diese 
Entwicklungen lassen professionelle Beratung bedeutsamer 
denn je erscheinen.

Wir – das Beratungsteam der Zentralen Studienberatung 
an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) – 
sehen es als unseren Auftrag, eine qualitativ hochwertige 
Beratung anzubieten. Diesen Auftrag leiten wir aus dem 
Leitbild1  unserer Hochschule ab, in dem neben Motivation 
und Flexibilität besonders das Streben nach Qualität 
hervorgehoben wird.

In den Jahren 2014 und 2015 haben wir das Thema Qualität 
innerhalb der Abteilung zu unserem Schwerpunktthema 
gemacht und in vielen Facetten bearbeitet. In der Folge ist 
unter anderem dieses Qualitätskonzept entstanden. 

Wir veröffentlichen es, weil wir Transparenz schaffen möchten: 
Bei Bedarf für die Ratsuchenden, die wissen möchten, 

wie wir arbeiten und auf was sie sich einlassen. Für neue 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter unserer Abteilung. Für 
unsere Kolleginnen und Kollegen weiterer Beratungsstellen 
im Haus, für die Studienfachberaterinnen und 
Studienfachberater in den Fachbereichen, für Mentorinnen 
und Mentoren und alle, mit denen wir intensiv zusammen 
arbeiten. Für die Hochschulleitung, für Fachkolleginnen und 
Fachkollegen anderer Hochschulen/Einrichtungen und für 
alle, die es interessiert. 

Qualität und Qualitätssicherung ist ein stetiger Prozess, der 
niemals abgeschlossen sein kann. Daher ist auch dieses 
Konzept immer nur ein Zwischenstand. Wir arbeiten weiter 
an der Qualität unserer Beratungen, an unseren Strukturen, 
am Angebot und unserer Kompetenzerweiterung.

Rückmeldungen, Nachfragen und Anregungen sind uns sehr 
willkommen!

Das Beratungsteam der Zentralen Studienberatung

Im August 2017

 

VORWORT DES PRÄSIDIUMS

Als Hochschule verfolgen wir das Ziel, die Qualität in Studium 
und Lehre stetig zu steigern. Dies gilt insbesondere für Inhalte 
und Didaktik der Lehre, aber ebenso für alle unterstützenden 
Prozesse wie Beratung und Betreuung unserer Studierenden. 

Das Präsidium der THM begrüßt daher ausdrücklich, 
dass die Zentrale Studienberatung ein professionelles 
Qualitätskonzept vorgelegt hat. Es gibt einen transparenten 
Einblick in das Beratungsverständnis und in die tägliche Arbeit, 
die in der Regel „hinter verschlossenen Türen“ stattfindet. Im 
Konzept wird begründet dargelegt, was Auftrag und Ziel der  
Beratung ist, welche Qualifikationen unabdingbar nötig sind, 
und dass Vernetzung, sinnvolle Rahmenbedingungen sowie 
Evaluierungsmaßnahmen Bestandteile eines umfassenden 
Qualitätsverständnisses sind.

Als Präsidium unterstützen wir die beschriebene 
Grundhaltung: Die Beratung ist respektvoll und wertschätzend, 
stellt die Anliegen der Ratsuchenden in den Mittelpunkt und 
stärkt als Hilfe zur Selbsthilfe die Eigenverantwortung der 
(zukünftigen) Studierenden.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zentralen 
Studienberatung danke ich herzlich für die Entwicklung des 
vorliegenden Konzeptes und für das Engagement bei der 
Umsetzung im Zuge der täglichen Beratungsarbeit.

Prof. Dr. Katja Specht
Vizepräsidentin für Studium und Lehre

Im August 2017

 

VORWORT DES BERATUNGSTEAMS

1  Online verfügbar unter http://www.thm.de/site/hochschule/profil/leitbild [Stand: 20.12.2016].
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„Gute Beratung orientiert sich an ethischen Grundsätzen 
und erfolgt auf Basis fachlicher Standards“ (DGfB 2014), 
definiert die Deutsche Gesellschaft für Beratung e.V. in 
ihren Informationen für Ratsuchende. Mit dieser Definition 
formuliert sie eine Grundlage, auf der Qualität entstehen 
kann. Sie grenzt dabei professionelles Beratungshandeln ab 
vom allgemein und umgangssprachlich gebrauchten Begriff 
Beratung.

Um transparent zu machen, nach welchen Wertvorstellungen 
und auf welcher fachlichen Basis die professionelle 
Studienberatung der THM stattfindet, beschreiben wir 
zunächst unsere beraterische Grundhaltung und die Ziele, 
die eine gute Studienberatung unserer Vorstellung nach 
erreichen sollte. Auch erfolgt eine Klärung und Eingrenzung 
der Themengebiete, für die die Zentrale Studienberatung 
zuständig ist sowie ein Rückbezug auf die gesetzliche 
Legitimation (Kap. 1).

Auf die fachlichen Standards im spezifischen Kontext 
Hochschule und Studienberatung gehen wir in weiteren fünf 
Dimensionen ein, die wir für wesentlich erachten und die sich 
in den folgenden Kapiteln finden:

1     EINFÜHRUNG IN DAS THEMA „QUALITÄT IN DER BERATUNG“

Abbildung 1 Überblick über das Qualitätskonzept für die Beratungsarbeit der Zentralen Studienberatung an der THM

Quelle:  Eigene Darstellung

 � die Gestaltung des professionellen Beratungsprozesses 
(Kap. 2), 

 � das Profil der ausgebildeten Studienberaterin und des 
Studienberaters (Kap. 3),

 � die Vernetzung der Studienberatung mit internen und 
externen Kooperationspartnern (Kap. 4),

 � die institutionellen Rahmenbedingungen und 
Ausgestaltung der Beratung (Kap. 5) und

 � die qualitätssichernden Maßnahmen (Kap. 6).
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Die Beratungsarbeit der Zentralen Studienberatung der THM 
stützt sich auf eine Wertebasis und auf ein methodisches 
Vorgehen, welche durch eine systemische Grundhaltung 
bestimmt werden, wobei folgendes unter systemisch zu 
verstehen ist: 

„Eine systemische Betrachtung versteht ein Problem und 
den Menschen, der sich damit herumschlägt, innerhalb 
seines Lebenszusammenhangs und abhängig von diesem.“ 
(Schwing und Fryszer 2006: Seite 26). 

Beratung kann daher nicht als einseitige Einflussnahme 
verstanden werden, „sondern als ‚Ankoppeln‘ an ein 
bestehendes individuelles System von Erfahrungen, 
Werthaltungen und Ressourcen einer Person“ (Just-
Nietfeld und Nickels 2006: Seite 5). Daraus folgt für die 
Beratung eine Grundhaltung der Wertschätzung gegenüber 
den Ratsuchenden, ihren Lebensverläufen und ihrem 
Lebensumfeld. Sie stehen mit ihren Beratungsanliegen im 
Mittelpunkt. 

Die Ratsuchenden werden grundsätzlich als „Expertinnen 
und Experten“ für die Erarbeitung von für sie geeigneten 
Lösungen betrachtet, wobei die Beraterin oder der 
Berater sie in dem ergebnisoffenen Prozess der 
Lösungsfindung unterstützend begleitet (Grundprinzip der 
Lösungsorientierung). 

Die Ratsuchenden werden angeregt, eigene Ressourcen 
zu entdecken und zu nutzen, was ihnen die Chance gibt, 
aktiv und verantwortungsvoll am Beratungsprozess 
und dessen Ergebnis mitzuwirken (Grundprinzip der 
Ressourcenorientierung) (Schlippe und Schweitzer 2003: 
Seite 124f).

In der Beratungssituation sind die Beratenden gefordert, 
die Autonomie des Ratsuchenden zu achten und seine 
Haltungen und Beweggründe zu verstehen. Gleichzeitig 
gehört es zum Beratungsgeschehen, diese freundlich 
und respektvoll in Frage zu stellen und neue Sichtweisen 
und Perspektiven anzubieten. Es können Möglichkeiten 
und Handlungsoptionen aufgezeigt werden, ohne den 
Ratsuchenden die Verantwortung für eigene Entscheidungen 
abzunehmen (Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe).

Ein Beratungsgespräch ist grundsätzlich vom Ergebnis her 
offen und wird von der Beraterin oder dem Berater nicht in 
eine beabsichtigte Richtung gelenkt. Eine Einflussnahme auf 
Entscheidungen ist auf jeden Fall zu unterlassen. Dies gilt 
insbesondere bei Gesprächen zu Studienentscheidungen 
und im Falle möglicher Hochschulwechsel oder 
Studienabbrüche (Grundprinzip der Ergebnisoffenheit).

Neutralität gegenüber allen Beteiligten ist wesentlicher 
Bestandteil der Beratungshaltung und beinhaltet, 
Parteinahme für oder gegen die Sichtweisen des 

Ratsuchenden zu unterlassen (Konstruktneutralität), 
keine Koalitionsangebote vonseiten der Ratsuchenden 
für oder gegen andere beteiligte Personen anzunehmen 
(Beziehungs- oder soziale Neutralität) sowie Bewertungen 
einer Symptombildung bzw. Kontrollieren oder 
Bekämpfen eines präsentierten Symptoms zu unterlassen 
(Veränderungsneutralität) (Grundprinzip der Neutralität) 
(vgl. Barthelmess 2005: Seite 129f).

Von großer Bedeutung ist für die Zentrale Studienberatung 
als Teil des Systems Hochschule die vertrauliche Behandlung 
des Beratungsanliegens und des Beratungsergebnisses. 
Verschwiegenheit über persönliche Daten der Ratsuchenden 
und über die Inhalte der Gespräche und die darin 
enthaltenen Informationen sind unerlässlich (Grundprinzip 
der Vertraulichkeit). 
Wenn im Rahmen von Evaluationen Daten erhoben, 
gespeichert und weitergegeben werden, darf kein 
Rückschluss auf einzelne Personen möglich sein. Dies wird 
ausdrücklich in der Satzung zur Studienberatung an der 
THM geregelt (THM 2014).

Die Zentrale Studienberatung ist der Überzeugung, dass eine 
Beratung nur auf freiwilliger Basis erfolgreich ist, da ohne 
eigene Motivation und Mitverantwortung des Ratsuchenden 
kein sinnvolles Ergebnis zustande kommen kann. Auch dies 
ist in der Satzung der THM zur Studienberatung verankert 
(Grundprinzip der Freiwilligkeit) (vgl. Barthelmess 2005: 
Seite 129f).

1.1    Beraterische Grundhaltung
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Die Zielgruppen der Studienberatung sind 
Studieninteressierte und Studierende.

Die Beratung soll allgemein dazu dienen, den 
Informationsstand der Ratsuchenden zu vergrößern, ihre 
Orientiertheit und Handlungsmotivation zu fördern sowie 
neue Perspektiven und Handlungsalternativen zu entwickeln.

Die Beratung leistet dabei immer Hilfe zur Selbsthilfe und 
fördert die Ratsuchenden, ihre eigene Handlungsfähigkeit 
(wieder) herzustellen. Dies ist insbesondere bei der Wahl und 

Entscheidung zum passenden Studiengang relevant, aber 
auch während des Studiums in sensiblen, erfolgskritischen 
Phasen (Studieneinstieg, Prüfungszeiten, Studienabschluss, 
Übergang in den Beruf). 

Ziel ist es, Ratsuchenden die bestmögliche Unterstützung 
zukommen zu lassen, ggf. auch durch den Hinweis auf 
zusätzliche Beratungsangebote.

Beratung leistet einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung 
der Studierfähigkeit und hilft, Abbruchquoten zu verringern. 

1.2    Ziele

1.3    Gesetzlicher Auftrag und Legitimation

Das Hochschulrahmengesetz (HRG 1999, § 14)2  verpflichtet 
die Hochschulen, für Informationen und Beratung vor und 
während des Studiums zu sorgen:

HRG, § 14 Studienberatung 

Die Hochschule unterrichtet Studierende und Studi-
enbewerber über die Studienmöglichkeiten und über 
Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines Studiums. 
Während des gesamten Studiums unterstützt sie die 
Studierenden durch eine studienbegleitende fach-
liche Beratung. Sie orientiert sich bis zum Ende des 

ersten Jahres des Studiums über den bisherigen Stu-
dienverlauf, informiert die Studierenden und führt 
gegebenenfalls eine Studienberatung durch. Die Hoch-
schule soll bei der Studienberatung insbesondere mit 
den für die Berufsberatung und den für die staatlichen 
Prüfungen zuständigen Stellen zusammenwirken.

Das Hessische Hochschulgesetz (HHG 2015)3 greift diese 
Verpflichtung auf und führt einzelne Aussagen weiter aus, 
insbesondere unterscheidet es zwischen den Funktionen 

HHG, § 14 Studienberatung 

(1) Die Studienberatung ist Aufgabe der Hochschule. 
(2) Sie unterrichtet insbesondere über Studienmög-
lichkeiten, Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines 
Studiums; sie soll Studierende persönlich beraten 
und dabei die unterschiedliche Situation von Frauen 
und Männern an Hochschulen berücksichtigen (all-
gemeine Studienberatung). 
(3) Die Studienberatung unterstützt die Studierenden 
durch eine studienbegleitende fachliche Beratung; 
sie soll Wege und Möglichkeiten aufzeigen, wie das 
gewählte Studium sachgerecht durchgeführt und 

ohne Zeitverlust abgeschlossen werden kann oder 
welche Alternativen bestehen (Studienfachberatung). 
(4) Die Studienberatung wirkt darauf hin, den Frau-
en oder Männeranteil jeweils dort zu erhöhen, wo er 
gering ist. 
(5) Das Nähere, insbesondere zu den Zuständigkei-
ten für die allgemeine Studienberatung und die Stu-
dienfachberatung, einer darüber hinausgehenden 
persönlichen Betreuung der Studierenden durch 
Mentorinnen oder Mentoren sowie der hierfür erfor-
derlichen Verarbeitung personenbezogener Daten, 
regelt die Hochschule durch Satzung.

der allgemeinen Studienberatung, der Studienfachberatung 
und des Mentoring:

2  Online verfügbar unter http://www.gesetze-im-internet.de/hrg/index.html [Stand: 20.12.2016].
3  Online verfügbar unter http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_rv.html?p1=0&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showd 

    occase=1&doc.hl=0&doc.id=jlrHSchulGHE2010rahmen&doc.part=R&toc.poskey=#docid:3917776,1,20151210 [Stand: 20.12.2016].
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Die im HHG angesprochene Zuständigkeitsregelung soll in 
jeder Hochschule per Satzung definiert werden. Die THM hat 
eine entsprechende Satzung im Oktober 2014 verabschiedet 

Satzung der THM, § 3 Organisation, Gegenstand und 
Methodik der allgemeinen Studienberatung 

(1) Zuständig für die allgemeine Studienberatung ist 
die Abteilung Zentrale Studienberatung. Sie übt die 
ihr übertragenen Aufgaben selbstständig aus.
(2) Studieninteressierte werden fachübergreifend 
über Studienmöglichkeiten, Zugang, Aufbau, Inhalte 
und persönliche Anforderungen eines Studiums 
unterrichtet. Die Beratung ist ergebnisoffen und 
lösungsorientiert.
(3) Studierende werden persönlich beraten bei Fragen 
zur Studienorientierung, Studienwahl, Problemen im 
gewählten Studium und bekommen Unterstützung in 
studienbedingten Krisen.
(4) Zur Unterstützung der Studienwahl bei 
Studieninteressierten kooperiert die THM mit Schulen 
der Region sowie Stellen innerhalb und außerhalb 
der Hochschule, die studienbezogene Informations- 
und Serviceaufgaben für Studieninteressierte 
und Studierende wahrnehmen. Dies umfasst 
insbesondere die Zusammenarbeit mit anderen 
Trägern der Studien-, Bildungs- und Berufsberatung 
von Schülerinnen und Schülern.

(5) Als Informationsmaterialien werden 
studiengangbezogene Printmaterialien erstellt 
sowie entsprechende Webmedien aktuell gehalten 
und veröffentlicht. Dies geschieht in Abstimmung 
mit den jeweiligen Trägern der Studiengänge.
(6) Als zentrale Erstanlaufstelle für Studierende 
und auch Studieninteressierte wird im zentralen 
Campusbereich der jeweiligen Standorte die 
„INFORMATION“ betrieben. Diese soll ganzjährig 
während der täglichen Öffnungszeiten der Hochschule 
ganztägig besetzt sein.
(7) Erkenntnisse, die aus der allgemeinen 
Studienberatung gewonnen werden, sollen zur 
Entwicklung von Vorschlägen für Hochschulgremien 
zur Verbesserung der Studiensituation und 
Studiengangentwicklung verwendet werden. 
Entsprechende Erkenntnisse dürfen elektronisch 
gespeichert werden, sofern sichergestellt ist, dass 
keine Identifikation der Informationsgeber möglich 
ist.

(vgl. THM 2014 und Anlage 1). Die Zentrale Studienberatung 
wird darin mit den Aufgaben der allgemeinen Studienberatung 
betraut, die wie folgt benannt werden (§ 3, Absatz 1-7): 

In der Satzung werden die Aufgaben der Abteilung Zentrale 
Studienberatung aufgeführt. Sie gehen in ihrer Vielfalt weit 
über den Arbeitsbereich der persönlichen Beratung hinaus 
und integrieren weitere Projekte und Maßnahmen zur 
Studieninformation/-orientierung und Unterstützung für 
Studierende. 

Da das HHG und die THM-Satzung die Themen und Inhalte 
der persönlichen Beratungsarbeit nur kurz umreißen, werden 
sie im folgenden Abschnitt näher erläutert. 

1.4    Themen und Inhalte der Studienberatung

Die Beratungsthemen lassen sich entlang den (Vor-)
Studienphasen wie folgt darstellen4:

Vor Studienbeginn:

 � Informationen zum Studienangebot und zu den 
Studienmöglichkeiten;

 � Informationen zu Recherchemöglichkeiten, Hilfen bei 
der Interpretation von Rechercheergebnissen;

 � Inhalte einzelner Studiengänge, Studienaufbau, 
Anforderungen, mögliche Abschlüsse, Teilzeitstudium;

 � Hochschulzugangsberechtigungen,         
Zulassungsvoraussetzungen, Vor- und Grundpraktika, 
Bewerbungswege, Fristen;

 � Finanzierung des Studiums;

 � Studienentscheidung.

4  Es handelt sich um keine abschließende Aufzählung.
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In kritischen Studienphasen:

 � Orientierung beim Studieneinstieg;

 � Umgang mit Leistungsanforderungen, Lernverhalten, 
Prüfungsangst, „letzter Prüfungsversuch“, 
Prokrastination;

 � Studienfachwechsel, Studienabbruch;

 � soziale und persönliche Probleme und Krisen im 
Studium;

 � Finanzierung, Stipendienberatung.

Zum Studienabschluss hin:

 � Abschlussberatung;

 � Langzeitstudium;

 � Entscheidungsberatung zu weiterführendem Studium 
oder Berufseinstieg.
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2.1    Beratungsphasen

Der nachfolgend geschilderte Beratungsablauf eignet sich 
sowohl für eine einmalige Beratung als auch für ein längeres 
Beratungssetting. Je nach Dauer werden die einzelnen 
Phasen kürzer oder länger gestaltet, sodass eine Phase 
durchaus mehrere Beratungstermine in Anspruch nehmen 
kann. 

Die Beratung lässt sich in Anlehnung an Brüggemann et al. 
(2006) in fünf Phasen einteilen (s. Abb. 2).

2     BERATUNGSPROZESS

Beziehung aufbauen

Anliegen/Erwartungen klären – 
Ziel formulierenBeratungsabschluss

Lösungsorientierte 
Entwicklung von neuen 

Perspektiven und Möglichkeiten

Ressourcenorientierte
Exploration –

Hypothesenbildung

Abbildung 2 Phasenmodell der Beratung

Quelle:  In Anlehnung an Brüggemann et al. (2006)

Je nach Beratungssituation kann dieser Beratungszirkel 
flexibel gestaltet werden, d. h. Phasen können übersprungen 
oder wiederholt werden, sich überschneiden etc..

Beziehung aufbauen

Zu Beginn geht es darum, eine Atmosphäre aufzubauen, in 
der sich sowohl die Ratsuchenden als auch die Beraterin oder 
der Berater wohl fühlen und eine vertrauensvolle Beziehung 
zueinander aufbauen können. Dadurch erhält die Beraterin 

bzw. der Berater auch die Möglichkeit, herauszufinden, wie 
sie oder er einen guten Zugang zu den Ratsuchenden finden 
kann, z. B. Interessen, Sprache oder Eigenheiten.

Anliegen/Erwartungen klären – Ziel formulieren

Im nächsten Schritt wird der Anlass der Beratung erfragt. Zum 
einen erfährt die Beraterin bzw. Berater, warum die Ratsuchende 
bzw. der Ratsuchende in die Beratung kommt, zum anderen kann 
deutlich werden, ob sie oder er aus freien Stücken die Beratung 
aufsucht oder von einer anderen Person geschickt wurde, z. B. 
Eltern, Dozentin oder Dozent. Außerdem kann angesprochen 
werden, was sich die Ratsuchenden von der Beratung erwarten. 
Es empfiehlt sich zu klären, inwieweit die Erwartungen von 
Ratsuchenden und Beratenden übereinstimmen. Laufen sie 
auseinander, ist es notwendig klarzustellen, was die Beraterin 
oder der Berater übernehmen kann bzw. will. Auch wenn 
sich herausstellt, dass andere Personen oder Abteilungen 

der Hochschule oder andere Institutionen einbezogen werden 
müssen, sollte es besprochen werden.

In einem weiteren Schritt wird der Beratungsauftrag bzw. das 
Ziel der Beratung gemeinsam formuliert. Dabei wird das Ziel 
als Orientierung im Beratungsprozess verstanden, das jedoch 
erneut überprüft und korrigiert werden kann.

Handelt es sich beim Beratungsanliegen um reine Informati-
onsvermittlung, wie das häufig bei Studieninteressierten der 
Fall ist, so kann i. d. R. die folgende Beratungsphase verkürzt 
werden.



12 

Ressourcenorientierte Exploration  – Hypothesenbildung

In der Phase der Exploration übernimmt die Beraterin 
bzw. der Berater die Gesprächsführung durch gezielte 
Fragen, auf die wiederum Zeiten des aktiven Zuhörens 
folgen. Gleichzeitig versucht die Beraterin oder der 
Berater das Gespräch zu strukturieren. Es empfiehlt sich 
herauszufinden, was Fakten und was Sichtweisen sind, 
um ein einigermaßen objektives Bild der Problemlage 
zu erarbeiten. Fakten in der Studienberatung können 
beispielsweise Studiengang, Semesterzahl, Anzahl 
der Prüfungsversuche etc. sein. Sichtweisen hingegen 
machen den besonderen Blickwinkel der Ratsuchenden 
oder des Ratsuchenden auf das Anliegen/Problem, 

dessen Entstehung und Entwicklung, vorangegangene 
Lösungsversuche, beteilige Bezugspersonen (Eltern, 
Freunde, Dozenten etc.) deutlich. In diesem Zusammenhang 
ist es wesentlich, dass die Beraterin oder der Berater 
sich wertschätzend verhält und die Ressourcen der 
Ratsuchenden würdigt.

Aufgrund des Wahrgenommenen können die Beratenden 
es wagen, erste Hypothesen zu bilden, die als nützliche 
Arbeitsgrundlage dienen, jedoch im Verlauf des 
Beratungsprozesses jederzeit überprüft und gegebenenfalls 
korrigiert werden müssen.

Lösungsorientierte Entwicklung von neuen Perspektiven und Möglichkeiten

Das Anliegen ist geklärt, sodass nun die Bearbeitung 
der Frage bzw. des Problems beginnen kann, wobei die 
Lösungsorientierung im Vordergrund steht. Dazu kann 
es notwendig sein, dass die Beraterin oder der Berater 
zunächst zusätzliche Informationen liefert, um den 
Handlungsspielraum deutlich zu machen. In erster Linie 

unterstützen Beratende jedoch Ratsuchende mithilfe 
geeigneter Fragetechniken und Beratungsmethoden, um 
gemeinsam alternative Handlungsmöglichkeiten und neue 
Perspektiven zu entwickeln.

Beratungsabschluss

Am Ende der Beratung wird der Ratsuchenden bzw. dem 
Ratsuchenden die Möglichkeit gegeben, die Ergebnisse und 
die weiteren Schritte zusammenzufassen und die eigene 
Wahrnehmung zur Anliegenklärung bzw. Zielerreichung zu 
äußern. Der Abschlusskommentar der Beraterin oder des 

Beraters ist konstruktiv und wertschätzend und sollte an 
das Beratungsgeschehen ankoppeln. In jedem Fall sollte 
die Ratsuchenden zuversichtlich und gestärkt die Beratung 
verlassen.

2.2    Verweispraxis

Es kann vorkommen, dass das Beratungsgespräch in der 
Zentralen Studienberatung beendet ist, aber ein Verweis 
an weitere Informations- oder Beratungsinstitutionen 
innerhalb oder außerhalb der Hochschule zur vollständigen 
Klärung des Anliegens notwendig wird. In diesem Fall ist 
der Beratungsprozess in seiner Gesamtheit noch nicht 
abgeschlossen. Wünschenswert wäre es daher ein Netzwerk 
von Beratungsstellen zu schaffen, die im regelmäßigen 

Austausch stehen und damit einen erfolgreichen Abschluss 
der Beratung ermöglichen (siehe Kapitel 4 Vernetzung). 
Idealerweise könnte dies zur Implementierung eines Case-
Management-Systems führen. Zu beachten gilt allerdings, 
dass die Grundprinzipien Vertraulichkeit und Freiwilligkeit zu 
jedem Zeitpunkt des Beratungsprozesses gewährleistet sein 
müssen.
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Für das Berufsbild einer Studienberaterin bzw. eines 
Studienberaters gibt es in Deutschland keine verbindlich 
definierten Anforderungen oder einen standardisierten 
Ausbildungsweg. Dementsprechend vielfältig ist die 
akademische Herkunft der handelnden Personen. Die 
Zentrale Studienberatung der THM begrüßt diese Vielfalt 

und sieht es als Aufgabe und Möglichkeit, eigene Standards 
und Anforderungsprofile wie folgt beschrieben zu definieren. 
Richtungsweisend sind dabei die Qualifikationen, die im 
Fortbildungscurriculum der Gesellschaft für Information, 
Beratung und Therapie an Hochschulen e.V. (´́ ´GIBeT)5  

benannt werden.

3    PROFIL DER STUDIENBERATERINNEN UND STUDIENBERATER

Das Aufgabenfeld der Studienberatung erfordert ein hohes 
Maß an selbstständigem und verantwortungsvollem Handeln: 
So muss das spezifische Wissen eigenständig erschlossen, 
die vielfältigen und bereichsübergreifenden Informationen 
in Zusammenhang gebracht und auf sich stetig ändernde 
Beratungssituationen angewendet werden. Konzeptionelle 
Fertigkeiten zur Entwicklung neuer Ideen und Verfahren 
wie auch zur Lösung strategischer Problemstellungen 
werden erwartet. Das eigene Handeln muss dabei unter 

Reflexion möglicher organisationaler, gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Auswirkungen reflektiert werden.6  

Voraussetzung für eine Einstellung als Studienberaterin 
bzw. Studienberater ist daher die Qualifikation durch ein 
abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium 
(Diplom, Master). Dies ist auch vor dem Hintergrund zu 
sehen, dass zu den Ratsuchenden Masterstudierende sowie 
potenzielle Promotionsstudierende gehören.

3.1    Wissenschaftliche Qualifikation

Für eine professionelle Beratungstätigkeit wird eine 
beratungsrelevante Ausbildung vorausgesetzt. Darunter 
ist für die Zentrale Studienberatung der THM bevorzugt 
eine systemische Ausbildung zu verstehen. Andere 
Beratungsausrichtungen (z. B. Klientenzentrierter Ansatz 
nach Rogers7) sind möglich, sofern sie die Grundhaltung 

(vgl. Kap. 1) teilen und unterstützen. 

Ergänzende Weiterbildungen in Gesprächstechniken, 
Kommunikationsmethoden, Beratungsmethoden für spezi-
fische Zielgruppen, Transaktionsanalyse, Entscheidungsbe-
ratung, etc. werden begrüßt.

3.2    Beratungsausbildung / Beratungsweiterbildung

Unabhängig von der Ausbildung sind für die persönliche 
Einzelberatung die im Folgenden aufgeführten 
Basiskenntnisse notwendig.

3.3.1   KENNTNISSE ÜBER DAS BILDUNGSSYSTEM

Von Bedeutung ist es für die Beratung – insbesondere von 
Studieninteressierten – umfangreiches Wissen über das 
hessische Schulsystem zu haben. Dazu zählen Schulformen, 
Schulabschlüsse und weitere schulformspezifische 
Besonderheiten, wie z. B. die verschiedenen Schwerpunkte.

Daran schließt das Wissen der Beraterinnen und 
Berater zum Thema Hochschulzugang an: Welche 

Hochschulzugangsberechtigungen gibt es? Wie wird mit 
Beruflich Qualifizierten umgegangen? Etc.

Weiterhin ist Wissen über das deutsche Hochschulsystem 
unabdingbar. Dazu gehören hochschulpolitische 
Entwicklungen, Hochschulformen sowie das hessische 
Hochschulrecht.

3.3.2   KENNTNISSE ÜBER DAS BESCHÄFTIGUNGSSYSTEM

Die Kenntnisse über den Arbeitsmarkt und die prognostizierten 
Entwicklungen sowie über die Anforderungsprofile zum 
Berufseinstieg und -aufstieg sind für die Studienberatung 
von Bedeutung, wenn die Studienwahl der Ratsuchenden 

3.3    Kenntnisse

    
5  Für weitere Informationen zur GIBeT siehe http://www.gibet.de/die-gibet/ziele.html [Stand: 20.12.2016].
6  Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) ordnet diesen Fachkompetenzen und Personalen Kompetenzen die Niveaustufe 7 zu. Vgl. dazu http://www.dqr.de       
   [Stand: 20.12.2016].
7 vgl. dazu Rogers (1993).
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insbesondere durch eine extrinsische Motivation bestimmt 
wird, z. B. persönlicher Erfolg oder gutes Einkommen.

Darüber hinaus ist das Wissen über studienbereichstypische 
Berufsfelder wichtig, da viele Studieninteressierte sich auch 
dafür interessieren, wie sie Lebensziele und -werte in Einklang 
mit dem späteren Beruf und dessen Rahmenbedingungen 
bringen können.

3.3.3   KENNTNISSE ÜBER STUDIENMÖGLICHKEITEN 

Kenntnisse über das Studienangebot an deutschen 
Hochschulen müssen im Allgemeinen, aber auch im Speziellen 
für das Studienangebot der THM vorliegen. Studienberaterinnen 
und Studienberater kennen die Inhalte, den Aufbau und 
die Anforderungen aller THM-Studiengänge. Sie wissen, in  
welchen Studienformen Studiengänge angeboten werden und 
zu welchen Studienabschlüssen sie führen.

3.3.4   KENNTNISSE ÜBER DIE EIGENE ORGANISATION  
            UND IHRE SPEZIFISCHEN REGELUNGEN

Beratende verfügen über Kenntnisse über die eigenen 
hochschulspezifischen Verfahren, insbesondere über die 
Bewerbungs- und Immatrikulationsmodalitäten sowie 
Zulassungsbedingungen und Auswahlverfahren. Dies gilt auch 
für Studiengangs- bzw. -ortswechsel von eigenen Studierenden 
oder Studierenden anderer Hochschulen, die an die THM 
wechseln möchten. Weiterhin kennen Studienberaterinnen 
und Studienberater die Prüfungsordnungen und können sich 
in der Beratung darauf beziehen.

Zum Organisationswissen gehören weiterhin Kenntnisse über 
die Organisationsstruktur sowie Funktionsträgerinnen und 
-träger insbesondere in den Fachbereichen (Studiengangs-
leitung, Ansprechpersonen für Anerkennung von Leistungen, 
BAföG-Bescheinigungen, Studienfachberatung, etc.) sowie im 
Studiensekretariat und Prüfungsamt. 

Ein Überblick über den Prozess der Studiengangsentwicklung 
und der Akkreditierungsverfahren gehört ebenso dazu.

3.3.5   KENNTNISSE ÜBER INFORMATIONSQUELLEN

Die Beraterinnen und Berater der Zentralen 
Studienberatung verfügen über umfangreiche Kenntnisse 
von Informationsquellen bzw. von Zugangswegen zu 
weiterführenden Quellen zu den Bereichen:

 � Studienorientierung,
 � Studienorganisation,
 � Berufseinstieg.

Zu diesen Quellen gehören Publikationen und Internetseiten 
der Hochschulen und deren übergeordneten Stellen 
(Ministerien, HRK, Bund), von hochschulnahen Einrichtungen 
und der Arbeitsagentur. 

3.3.6    KENNTNISSE ÜBER PÄDAGOGISCHE UND      
             PSYCHOLOGISCHE MODELLE

Grundlage für die Einzelberatung ist ein umfangreiches 
Wissen über die Grundlagen der Gesprächsführung und 
verschiedene Beratungsmethoden, welche typischerweise 
durch ein Studium und/oder eine Beratungsausbildung 
der Beraterin oder des Beraters erworben wurden. Dem 
Fortbildungscurriculum der ´´´GIBeT folgend (vgl. Kap. 3.4), 
gehört dazu unter anderem Grundlagenwissen über

 � Menschenbilder und Ansätze unterschiedlicher, 
wissenschaftlich anerkannter Beratungsmethoden (z. B. 
systemisch, kognitiv, humanistisch, analytisch),

 � Kommunikationsmodelle,
 � Wirkweisen der Beratung,
 � entwicklungspsychologische Phasen,
 � Persönlichkeitsmodelle, 
 � Identität als Beratungsperson,
 � unterschiedliche Entscheidungstheorien, 
 � Bedeutung der Emotionen bei der Entscheidungsfindung,
 � Indikatoren für psychotische Störungen 
 � und Beratungsgrenzen.

In der Begleitung von Workshops oder Gruppenveranstal-
tungen sollten zusätzlich Kenntnisse über die Phasen der 
Gruppenentwicklung und Gruppenleitung vorhanden sein.

3.3.7   KENNTNISSE ÜBER DEN BERATUNGSPROZESS

Die Beratenden kennen die typischen Phasen im 
Beratungsprozess (Beziehungsaufbau, Anliegenklärung, 
Lösungsfindung, Umsetzung) und können diesen konkret 
gestalten. Dazu benötigen die Beratenden neben allgemeinen 
Grundlagen der Gesprächsführung auch spezielle Kenntnisse 
zu Möglichkeiten der Krisenintervention. 

Sollte sich im Beratungsverlauf herausstellen, dass eine 
psychologische Beratung erforderlich scheint, wird an diese 
verwiesen.

Der ideale Beratungsprozess aus Sicht der Studienberatung 
wird in Kapitel 2 beschrieben.
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Die vorgenannten Ausbildungen und Kenntnisse 
sind Bestandteile des umfangreichen Profils einer 
Studienberaterin oder eines Studienberaters. Da dieses 
Profil bei einer Einstellung nur im Ausnahmefall vollständig 
vorhanden ist, müssen die fehlenden Kenntnisse im Laufe der 
Tätigkeit nachgeholt werden. Alle Beraterinnen und Berater 
der THM streben dazu das ´´´GIBeT-Fortbildungszertifikat  
„Bildungsberatung“ an, wobei sie die Hochschule nach 
Möglichkeit unterstützt. 

Das ´´´GIBeT-Fortbildungzertifikat8 wird verliehen, wenn 
neben einem abgeschlossenen Studium, einer Beratungs-
ausbildung und nachgewiesener Supervision umfangreiche 
Fortbildungen zu diversen Themenfeldern der Beratung an 
Hochschulen nachgewiesen werden. Diese Themenfelder 
sind: Bildungs- und Beschäftigungssystem, Pädagogische 
und psychologische Theorien, Beratungskompetenzen, 
Gruppen- und Projektarbeit, Information und Kooperation 
sowie Qualitätssicherung.

3.4    ́ ´´GIBeT-Zertifizierung

3.5.1   TEAMSITZUNG

In den Teamsitzungen werden von den Beraterinnen und 
Beratern für die Beratung  anstehende Themen ausgetauscht 
und diskutiert.

Zusätzlich werden anstehende Aufgaben zu weiteren 
Tätigkeitsbereichen der Zentralen Studienberatung, wie 
beispielsweise Messen, Schulbörsen, hochschulinterne 
Veranstaltungen etc., besprochen und geplant. Damit 
gehen insbesondere Fragen zur Prozessoptimierung einher. 
So entstand durch die Diskussion über das allgemeine 
Beratungsverständnis und das Aufgabenspektrum 
der Zentralen Studienberatung das vorliegende 
Qualitätsverständnis.

Ziel der Teamsitzung ist weiterhin die Gestaltung der 
Zusammenarbeit und der internen Kommunikation. 

3.5.2   INTERVISION UND SUPERVISION

Im Beratungsteam besteht bei Bedarf die Möglichkeit, 
Beratungsfälle mittels Intervision zu besprechen.

Diese soll nach dem Muster der kollegialen Fallberatung 
ablaufen, um sowohl die methodische Vorgehensweise als 
auch die Beziehungsebene zwischen den Beratenden und den 
Ratsuchenden je nach Anliegen zu thematisieren. Dadurch 
werden Beraterinnen und Berater entlastet, und die Beratung 
gewinnt an Vielfalt und Tiefe.

Die Beraterinnen und Berater verpflichten sich externe 
Teamsupervision in Anspruch zu nehmen, sobald diese von 
einzelnen Teammitgliedern für notwendig erachtet wird.

3.5    Bereitschaft zum kollegialen Austausch und zur Zusammenarbeit

8  Nähere Informationen dazu sind unter http://www.gibet.de/fortbildungszertifikat.html [Stand: 20.12.2016] zu finden.
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Eine Studienberatung ist eingebunden in den institutionellen 
Kontext und agiert nicht losgelöst davon. Es ist daher 
unerlässlich, vernetzt zu arbeiten. Der daraus resultierende 
Informationsfluss ist für alle Kontaktpartner u. a. wichtig 
zur Gewinnung aktueller Informationen, dem Austausch 
gegenwärtiger Gegebenheiten sowie zur Gewährleistung 
einer gelungenen Verweispraxis.

Zu unterscheiden ist in formal vorgegebene 
Vernetzungsstrukturen und in kollegiale und auf freiwilligem 
Engagement beruhende Netzwerke. Es gehört zur Aufgabe 
der Studienberatung der THM sich sowohl in der Hochschule 
selbst, als auch mit externen Stellen rund um die Hochschule 
zu vernetzen. 

4    VERNETZUNG

„Erkenntnisse, die aus der allgemeinen Studienberatung 
gewonnen werden, sollen zur Entwicklung von Vorschlägen 
für Hochschulgremien zur Verbesserung der Studiensituation 
und Studiengangsentwicklung verwendet werden, 
sofern sichergestellt ist, dass keine Identifikation der 
Informationsgeber möglich ist“, so formuliert es die Satzung 
zur Organisation der Studienberatung und des Mentorings 
an der Technischen Hochschule Mittelhessen (§ 3, Satz 
7) und schreibt der Studienberatung damit eine wichtige 
Rückmeldefunktion zu.

Die formale Einbindung in die Hochschulentwicklung 
ermöglicht der Hochschule, Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus der Beratungsarbeit in relevante Planungen und 
Entscheidungen einzubeziehen. Gleichzeitig liefert 
es den Beraterinnen und Beratern ein Wissen über 
hochschulpolitische Entwicklungen und Strategien, die den 
Rahmen der Beratungsarbeit bilden.

Die Zentrale Studienberatung ist daher in formale Kontakte 
mit der Hochschulleitung und in relevante Hochschulgremien 
wie folgt eingebunden9: 

 � Mit der für Studium und Lehre zuständigen Vizepräsidentin 
findet regelmäßig ein Jour Fixe zusammen mit allen 
Leitungen der Service- und Administrationsabteilungen für 
Studierende statt (sog. Geschäftsbereich III);

 � Die Leiterin der Zentralen Studienberatung ist beratendes 
Mitglied in Sitzungen des Qualitäts-Strategie-Ausschusses;

 � Die Leiterin der Zentralen Studienberatung nimmt an 
der regelmäßigen Abteilungsleitungsrunde mit allen 
Präsidiumsmitgliedern teil;

 � Die Leiterin der Zentralen Studienberatung ist berufenes 
Mitglied in folgenden Ausschüssen: Präsidiumsausschuss 
für Lehre und Studium (PLS) und Präsidiumsausschuss für 
Hochschulentwicklung (PHE);

 � Bei relevanten Themen nimmt die Abteilungsleitung 
an der semesterweise stattfindenden Konferenz der 
Studiendekaninnen und Studiendekane teil;

 � Darüber hinaus ist die Zentrale Studienberatung durch die 
stellvertretende Leitung in der Internationalisierungskom-
mission der Hochschule vertreten.

4.1    Formale Vernetzung: Sicherung der Rückmeldefunktion

Für die vielfältigen Anliegen der Ratsuchenden ist es wichtig, 
die internen Fachabteilungen und weitere Beratungsangebote 
zu kennen und mit diesen kooperativ zusammen zu arbeiten, 
um Ratsuchende in ihrem spezifischen Anliegen bestmöglich 
zu unterstützen.

Auf Ebene der Abteilungsleitungen trifft sich die Leiterin der 
Zentralen Studienberatung regelmäßig mit den Leitungen 
folgender Abteilungen: Studierenden- und Prüfungsservice, 
International Office und Hochschulsport.

Eine fallbezogene Zusammenarbeit der Beraterinnen und 
Berater besteht mit folgenden Einrichtungen: 

 � Studiensekretariat, z. B. bei Fragen zu
 - Zulassungsvoraussetzungen,
 - Immatrikulation,
 - Bewerbung,
 - Bewerbung für höhere Fachsemester (Studienort- und 

Studiengangswechsel),
 - Beantragung der Beurlaubung vom Studium und des 

Teilzeitstudiums,

4.2    Interne Vernetzung: Fachabteilungen und Fachbereiche der THM

9  Stand: 20.12.2016
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 - Gasthörerschaft,
 - Exmatrikulation,

 � Prüfungsamt, z. B. bei Fragen zu 
 - Modulhandbüchern,
 - Prüfungsordnungen,
 - Prüfungsrecht,

 � International Office, insbesondere bei z. B. Fragen zu 
 - Bewerbung und Zulassung ausländischer Studierender,
 - Auslandssemester,

 � audit familiengerechte Hochschule, bei z. B. Fragen zu
 - Studieren mit Kind,
 - Betreuungszuschüssen,

 � Service für Studierende mit Behinderung oder 
chronischer Krankheit, bei z. B. Fragen zu

 - Nachteilsausgleichen,
 - besonderer Unterstützung im Studium.

 � Fachbereiche 
 Neben dem Kontakt zu den verschiedenen 

Serviceabteilungen stehen die Beraterinnen und 
Berater auch mit den Fachbereichen in Kontakt. Dies 
umfasst die Zusammenarbeit mit den Dekanaten, 

insbesondere den Studiendekaninnen und -dekanen, den 
Fachbereichssekretariaten sowie themenspezifischen 
Beauftragten, wie Studienfachberaterinnen und 
-beratern, Beauftragten zur Anerkennung von Leistungen 
oder dem Grundpraktikum, Studiengangsleiterinnen und 
-leitern, insbesondere bei folgenden Fragen:

 - Inhalte und Anforderungen der Studiengänge,
 - Fragen zum Vor- und Grundpraktikum,
 - Verweis bei Anerkennungsfragen,
 - Verweis bei Zulassungsfragen zu Master-Studiengängen,
 - Erstsemestereinführung.

 � Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) 
 Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) 

der THM und die Zentrale Studienberatung 
kooperieren insbesondere im Hinblick auf das 
Angebot der psychologischen Beratung und des 
Studieneinführungsprogramms. Darüber hinaus 
besteht eine projektbezogene Zusammenarbeit zu den 
studentischen Vertretungen. 

Außerhalb der THM vernetzt sich die Studienberatung mit 

 � dem Studentenwerk, 

zu Themen wie Studienfinanzierung, Sozialberatung und 
Studieren mit Kind,

 � der Psychologischen Beratung an der THM,

zum Austausch von beratungsrelevanten Informationen und 
Themen, um die gegenseitige Verweispraxis transparenter zu 
gestalten. Ebenso dient der Austausch der Entwicklung von 
weiteren Beratungs- und Workshopangeboten,

 � der Arbeitsagentur, 

insbesondere mit dem Hochschulteam, um Beratungsthemen 
an der Schnittstelle zum Arbeitsmarkt zu vertiefen, z. B. 
Erstellung von Bewerbungen, Möglichkeiten im Fall eines 
Studienabbruchs etc., und um die dort zuständigen Stellen 
über Themen aus der Hochschule zu informieren,

 � den Studienberatungen anderer hessischer 
Hochschulen, 

um den fachlichen Austausch zu ermöglich, die 
hochschulspezifischen Umsetzungen von Verordnungen und 
Gesetzen zu erfahren oder auch eine gemeinsame hessische 
Außendarstellung beispielweise auf Messen umzusetzen,

 � Schulen sowie Lehrerinnen und Lehrer, 

um Details über die schulische Perspektive auf den Übergang 
von der Schule an die Hochschule zu erfahren. Ziel ist die 
Optimierung von Studienorientierungsangeboten und eine 
stärkere Kooperation am Übergang Schule-Hochschule. 
Zudem steht bei dem Kontakt zu Lehrerinnen und Lehrern 
die Multiplikatorenfunktion der Lehrerinnen und Lehrer bei 
Themen wie Zulassungsbedingungen etc. im Vordergrund, 

 � und anderen Akteurinnen und Akteuren aus dem 
Bereich der Studien- und Berufsorientierung10.

4.3    Externe Vernetzung

10  Aktuell sei beispielhaft genannt: Hessisches Netzwerk zur Integration von Studienabbrechern (N.I.S) (www.zweifel-am-studium.de) [Stand: 20.12.2016]. 
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Eine gute Beratungsarbeit braucht neben der Qualifikation 
der Beratenden und ihrer soliden Vernetzung und 
Einbindung in Hochschulstrukturen adäquate institutionelle 

Rahmenbedingungen. Nur damit kann eine Studienberatung 
ein verlässliches und attraktives Angebot ausgestalten. 

5    RAHMENBEDINGUNGEN UND AUSGESTALTUNG DER     
      STUDIENBERATUNG

5.1.1   PERSONELLER BEDARF

Das Empfehlungspapier der Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK 1994) verweist auf eine Relation (Studienberaterin bzw. 
Studienberater pro Studierende) von 1:3000, wobei die mit 
dieser Relation korrelierende Zahl der Studieninteressierten 
mit berücksichtigt ist. Seit 1994 gibt es keine neuere 
Empfehlung mehr dazu. Die Zentrale Studienberatung 
der THM hält aus langjähriger Erfahrung mindestens eine 
Beratungsstelle (1 VZÄ) pro 5000 Studierende für unbedingt 
nötig, um den Beratungsbedarf von Studieninteressierten 
und Studierenden auffangen zu können. 

5.1.2   RAUMBEDARF 

Um räumlich für die Studierenden gut erreichbar zu sein, 
liegen die Beratungsbüros möglichst zentral auf dem 
Campus, verfügen über barrierefreie Zugänge und sichern 
gleichzeitig die nötige Privatsphäre zu.

Eines der Grundprinzipien gelingender Beratung ist 
Vertraulichkeit. Um diese zu erreichen, benötigt es eine 
vertrauliche und ungestörte Beratungssituation, die nur 
durch Einzelbüros oder einen separaten Beratungsraum zu 
realisieren ist. 

5.1    Ressourcenbedarf

Ein professioneller Beratungsprozess (vgl. Kap. 2) gibt 
Ratsuchenden die Möglichkeit, ihr Anliegen angemessen 
zur Sprache zu bringen. Oft zeigt sich hinter dem schnell 
genannten Erstanliegen ein tiefer liegendes Problem 
(„Thema hinter dem Thema“), dessen Bearbeitung Zeit 
benötigt. Die Studienberatung bietet daher die Möglichkeit 
einen Termin zu vereinbaren. Bei steigendem Bedarf (z. B. 
kurz vor Bewerbungsschluss oder während Prüfungszeiten) 
können die Angebote für feste Termine ausgeweitet werden. 

Bei festen Terminen sollten für eine angemessene zeitliche 
Gestaltung bis zu 45 Minuten pro Termin eingeplant werden. 
Für kürzere Anliegen können die offenen Sprechstunden 
genutzt werden. Diese finden wöchentlich zu festen Zeiten an 
den Studienorten Gießen und Friedberg statt. Die Zeiten sind 
auf der Webseite veröffentlicht. 

Telefonsprechzeiten und Zeiten für E-Mail-Anfragen runden 
den Leistungsumfang der Beratung ab. 

5.2    Leistungsumfang

Um Ratsuchende mit dem Angebot zu erreichen, muss die 
Studienberatung bedarfsgerecht ausgestaltet werden. Dies 
beinhaltet die Transparenz und Verlässlichkeit des Angebotes 
sowie seine zeitliche und räumliche Erreichbarkeit. 

5.3.1   ZEITLICHE ERREICHBARKEIT

Eine für die Zielgruppen angepasste zeitliche Erreichbarkeit 
erfordert unterschiedliche Tageszeiten für die Sprechzeiten 
und die telefonische Erreichbarkeit. Ein ausgewogenes 
Verhältnis von Zeitfenstern am Vor- und am Nachmittag 
ist anzustreben. Mindestens an einem Wochentag ist eine 
Erreichbarkeit für Berufstätige sicherzustellen.

Die zeitliche Abstimmung der selbst definierten Zeitfenster, 
in denen die Beraterinnen und Berater erreichbar sind, 
richtet sich nach dem Bedarf der Ratsuchenden. Parallele 
Beratungszeitfenster sollten vermieden werden, um eine 
sinnvolle Vertretungsregelung zu gewährleisten. 

5.3.2   SICHTBARKEIT 

Die Zentrale Studienberatung sorgt dafür, ihr 
Beratungsangebot über verschiedene Kanäle innerhalb und 
außerhalb der Hochschule bekannt zu machen.

5.3    Ausgestaltung des Beratungsangebotes
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5.3.3   VERLÄSSLICHKEIT 

Der Verlässlichkeit des Beratungsangebotes wird ein sehr 
hoher Stellenwert beigemessen. Sollte es doch einmal zu einer 
Verschiebung oder Kollision mit anderen Veranstaltungen 
kommen, besteht vor allem für die offenen Sprechstunden 
eine Vertretungsregelung. Sollte keine Vertretung möglich sein 
und die Sprechstunde ausfallen müssen, wird dies frühzeitig 
über die Webseite kommuniziert. Bei Ausfall der terminierten 
Gespräche werden die Ratsuchenden telefonisch informiert 
und es wird ein neuer Termin angeboten.

Eine E-Mail-Funktionsadresse11 sowie das dahinter liegende 
Ticketsystem sichern ab, dass E-Mails zeitnah und verlässlich 
beantwortet werden können.

Die telefonische Erreichbarkeit der Studienberatung wird durch 
die Kolleginnen und Kollegen im Beratungsteam sowie die 
Servicestelle INFORMATION bzw. das Sekretariat abgesichert. 

5.3.4   KOSTENFREIES ANGEBOT

Beratungstermine der Zentralen Studienberatung sind für die 
Ratsuchenden kostenfrei. Im Rahmen von Workshops kann 
eine Teilnahmegebühr anfallen, wenn externe Referentinnen 
oder Referenten beteiligt sind.

5.3.5   DATENSCHUTZ FÜR RATSUCHENDE

Der Schutz der Daten von Ratsuchenden wird in der Satzung 
zur Organisation der Studienberatung und des Mentorings 
an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM 2015) 
geregelt. Details sind in Anlage 1 nachzulesen. 

11  Die aktuelle Funktionsadresse lautet studienberatung@thm.de [Stand: 20.12.2016].
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Qualität in der Beratung entsteht durch qualifizierte 
Beraterinnen und Berater, durch gute Vernetzung innerhalb 
und außerhalb der Hochschule und durch passende 
Strukturen und Rahmenbedingungen in der Institution 
Hochschule. Durch geeignete Maßnahmen, die sich auf das 

Beratungsteam selbst, eine sorgfältige Dokumentation der 
Beratungsfälle mit Auswertungsmöglichkeiten und eine 
Evaluierung durch die Ratsuchenden beziehen, sorgt das 
Beratungsteam dafür, dass die Qualität dauerhaft gesichert 
bleibt. 

6    QUALITÄTSSICHERUNG

6.1.1   WISSENS- UND INFORMATIONSMANAGEMENT

Für die fachlichen Inhalte der Studienberatung sind 
umfangreiches Wissen (vgl. Kapitel 1.4 und 3.3) und aktuelle 
Informationen unerlässlich. Innerhalb der Abteilung stehen den 
Beratenden verschiedene Tools wie eine Wissensdatenbank, 
E-Mail-Verteiler, das gemeinsame Abteilungsverzeichnis und 
das InfoLog zur Verfügung. Beratungsrelevante Informationen 
werden dort für alle zugreifbar hinterlegt. Insbesondere die 
Wissensdatenbank sorgt für die stetige Aktualisierung des 
Wissensstandes für alle Beteiligten. 

6.1.2    REGELMÄSSIGE TEAMSITZUNGEN DES     
             BERATUNGSTEAMS

Für den Austausch von Fachthemen, aktuellen Ereignissen, 
neuen Informationen oder zur strategischen Planung und 
Abstimmung des Teams untereinander finden regelmäßig 
Beratungsteamsitzungen statt12.

6.1.3   EXTERNE FALLSUPERVISION 

Sollten die Beraterinnen und Berater, neben ihrer eigenen 
kollegialen Intervision, Bedarf nach externer Fallsupervision 
haben, ist abzustimmen, in welchem Rahmen eine anerkannte 
externe Supervisorin oder ein anerkannter externer 
Supervisor zu Rate gezogen werden kann. 

6.1.4   FORT- UND WEITERBILDUNG DER BERATERINNEN  
            UND BERATER

Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen gehören 
zum Qualitätsverständnis des Beratungsteams. Die 
Studienberaterinnen und Studienberater verpflichten 
sich daher selbst, jährlich an Weiterbildungsmaßnahmen 
teilzunehmen. Die inhaltlichen und zeitlichen Bedarfe sind im 
Einzelfall abzustimmen. 

6.1    Qualitätssichernde Maßnahmen 

Die Beraterinnen und Berater dokumentieren die Kontakte 
zu Ratsuchenden in statistischer Form ohne persönliche 
Daten zu speichern. Bei persönlichen Kontakten (offene 
Sprechstunde, gebuchter Termin und bei spontanen 
Anfragen) werden folgende Aspekte festgehalten: Art 
der Anfrage, Beratungsdauer, Nachbearbeitungszeit, 
Anzahl der Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer, 
Zielgruppe, Geschlecht, Art des Kontakts, Bildungsphase, 
Zugangsberechtigung, das Anliegen und der Campus, an dem 
die Beratung stattgefunden hat. 

Bei telefonischen Anfragen und Anfragen per E-Mail wird 
ausschließlich die Anzahl der Kontakte erfasst. Das Datum 

aller dokumentierten Fälle wird automatisch durch das 
System gespeichert und erlaubt dezidierte statistische 
Auswertungen. 

Ziele dieser Dokumentation der Beratungsfälle sind, 
bestimmte Zielgruppen und häufige Anliegen zu identifizieren, 
um bedarfsgerechte Angebote zu entwickeln sowie bei Bedarf 
saisonal zusätzliche Sprechzeiten anzubieten. 

Die Dokumentation wird dauerhaft durchgeführt. Eine 
Auswertung der Dokumentation wird möglichst jährlich 
vorgenommen und dient internen Zwecken, sofern nichts 
anderes vereinbart wird.

6.2    Dokumentation der Beratungsfälle

12  Derzeitig finden die Teamsitzungen 14-tägig statt [Stand: 20.12.2016].
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Neben der Dokumentation werden die persönlichen 
Beratungsgespräche in unregelmäßigen Abständen 
evaluiert13.  In der Befragung der Ratsuchenden wird 
der Gesamteindruck abgefragt. Es wird außerdem 
um die Bewertung von Rahmenbedingungen, des 
Beratungsgespräches selbst, dem Eindruck von der 
Beraterin bzw. des Beraters sowie den Informationsstand 
vor und nach dem Gespräch gebeten. Darüber hinaus wird 
erfragt, wie die Ratsuchende bzw. der Ratsuchende auf die 
Studienberatung aufmerksam geworden ist.

Die Ergebnisse der Evaluation sind als Feedback für die 
Beratenden selbst gedacht und sollen zu einer Verbesserung 
der Beratung und deren Rahmenbedingungen führen. 
Zusätzlich können Erkenntnisse der Evaluation auch 
für die strategische Weiterentwicklung der Zentralen 
Studienberatung genutzt werden. Eine personenbezogene 
Auswertung pro Beraterin bzw. Berater wird nicht 
veröffentlicht.

6.3    Evaluation

Das vorliegende Qualitätskonzept für die Beratungsarbeit 
der Zentralen Studienberatung zeigt unser Verständnis 
von professioneller Studienberatung an der Technischen 
Hochschule Mittelhessen. 

Wir wissen, dass das Thema Beratung im Hochschulkontext 
vielseitig und mehrdeutig aufgefasst wird, so dass das 
hier vorgestellte Konzept sowohl als Definition des 
Beratungsbegriffs als auch zur Positionierung der 
Studienberatung an der THM verstanden werden soll. 
Wir hoffen, mit dem Konzept aufgezeigt zu haben, dass 
gute und professionelle Beratung nicht „zwischen Tür 
und Angel“ stattfinden kann, sondern entsprechende 
Rahmenbedingungen (Qualifikation, Vernetzung, Ressourcen, 
etc.) braucht und von diesen abhängig ist. Im Rückbezug auf 
den in der Einleitung erwähnten Qualitätsbegriff war es uns 
ein Anliegen, hierfür Kriterien zu definieren, unter denen wir 
unserem Anspruch gerecht werden können. 

Gleichzeitig gilt: So wie sich die Hochschullandschaft in 
Deutschland verändert, sieht sich auch die Studienberatung 
immer neuen Herausforderungen gegenüber und muss ihre 
Methoden, Formate und Arbeitsweisen ständig daraufhin 
überprüfen, ob sie für die Zielgruppe der Ratsuchenden 
noch angemessen sind. Die Diskussion darüber ist eine 
fortwährende, die sowohl innerhalb der eigenen Institution 
geführt wird, als auch auf Landes- und Bundesebene 
im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen an anderen 
Hochschulen sowie im Fachverband ´´´GIBeT.

Unser hier vorgestelltes Konzept ist in einem intensiven 
Arbeitsprozess über einen längeren Zeitraum entstanden. 
Das Ringen um Formulierungen und die damit verbundenen 
spannenden, fachlichen Diskussionen haben dazu geführt, 
dass wir als Ergebnis ein gemeinsames Beratungsverständnis 
entwickelt haben, das von allen Mitgliedern des 
Beratungsteams inhaltlich getragen wird.

7    SCHLUSSBEMERKUNG

13  Die letzte Evaluation fand im Frühjahr 2014 statt. Ergebnisse sind in der internen Publikation „Qualitätsbericht 2013-2015“ veröffentlicht, die bei Interesse in  

     der ZS erhältlich ist.
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ANHANG

Anlage1: Satzung zur Studienberatung und Mentoring an der Technischen Hochschule Mittelhessen

Satzung zur Organisation der Studienberatung und des Mentorings an der 
Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) 

Aufgrund § 14 Satz 5 iVm § 36 Abs. 2 Nr. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. 
Dezember 2009 (GVBl. I, S. 666) erlässt der Senat der THM folgende Satzung: 

Präambel 

Die THM betrachtet Studienberatung und Mentoring als wichtige Aufgabe und verpflichtet 
sich, diesen Bereich bedarfsorientiert weiter zu entwickeln. Studienberatung und Mentoring 
beziehen sich auf alle Bereiche des Studiums einschließlich der Beratung vor Studienbeginn 
und im Übergang in das Berufsleben.  

Die Angebote der Hochschule unterstützen die Persönlichkeitsentwicklung und die Chan-
cengleichheit. Unterschiedliche Bildungsphasen, Geschlecht, Behinderung oder chronische 
Krankheit, sozialer und kultureller Hintergrund sowie Pflege- und Familienpflichten werden 
besonders berücksichtigt. Die Angebote der Hochschule wirken darauf hin, den Frauen-  
oder Männeranteil jeweils dort zu erhöhen, wo er gering ist. Entsprechend vielfältig sind die 
Methoden, Beratungskompetenzen und Qualitätsanforderungen im Beratungskontext ausge-
prägt.  

Besonders aber achtet die THM die Eigenverantwortlichkeit der Studierenden und Studienin-
teressierten, indem sie Wert darauf legt, dass die Inanspruchnahme aller Beratungsangebote 
nur auf freiwilliger und eigeninitiativer Basis erfolgen kann.  

§ 1 Zweck 

Diese Satzung definiert die Beratungsschwerpunkte  

• der allgemeinen Studienberatung,  
• der Studienfachberatung und  
• des Mentorings.  

Sie regelt die Zuständigkeiten und spezifiziert Anforderungen an die dafür erforderliche Ver-
arbeitung personenbezogener Informationen und Daten. 

§ 2 Begriffsdefinitionen Studienberatung und Mentoring 

(1) Allgemeine Studienberatung: Hierunter wird ein Beratungsangebot verstanden, das die 
unterschiedlichen Phasen des Orientierungs-, Entwicklungs- und Bildungsprozesses umfasst 
und Information und Beratung über Studienmöglichkeiten, Zugang, Aufbau, Inhalte, Anforde-
rungen und Organisation des Studiums bietet.  
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(2) Studienfachberatung: Hierunter wird das studiengangspezifische Beratungsangebot ver-
standen. 

(3) Mentoring: Hierunter wird eine über die allgemeine Studienberatung und Studienfachbe-
ratung hinausgehende persönliche Betreuung und Beratung der Studierenden in allen Studi-
enphasen verstanden. 

(4) Zentrale Studienberatung: Dies ist die Bezeichnung für die Serviceabteilung der Techni-
schen Hochschule Mittelhessen. 

(5) Studienfachberaterin bzw. Studienfachberater: Hierunter versteht man eine Professorin, 
einen Professor, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, die oder der vom Dekanat eines 
Fachbereichs für einen Studiengang entsprechend benannt wird. 

(6) Mentorin bzw. Mentor: Dies können Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, Studierende sowie Be-
rufserfahrene, etwa aus der Gruppe der Alumni, sein. 

(7) Mentee: Dies ist die Bezeichnung für eine Studentin oder einen Studenten, die oder der 
ein Mentoring in Anspruch nimmt. 

§ 3 Organisation, Gegenstand und Methodik der allgemeinen Studienberatung 

(1) Zuständig für die allgemeine Studienberatung ist die Abteilung Zentrale Studienberatung. 
Sie übt die ihr übertragenen Aufgaben selbstständig aus. 

(2) Studieninteressierte werden fachübergreifend über Studienmöglichkeiten, Zugang, Auf-
bau, Inhalte und persönliche Anforderungen eines Studiums unterrichtet. Die Beratung ist 
ergebnisoffen und lösungsorientiert. 

(3) Studierende werden persönlich beraten bei Fragen zur Studienorientierung, Studienwahl, 
Problemen im gewählten Studium und bekommen Unterstützung in studienbedingten Krisen. 

(4) Zur Unterstützung der Studienwahl bei Studieninteressierten kooperiert die THM mit 
Schulen der Region sowie Stellen innerhalb und außerhalb der Hochschule, die studienbe-
zogene Informations- und Serviceaufgaben für Studieninteressierte und Studierende wahr-
nehmen. Dies umfasst insbesondere die Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Studien-, 
Bildungs- und Berufsberatung von Schülerinnen und Schülern. 

(5) Als Informationsmaterialien werden studiengangbezogene Printmaterialien erstellt sowie 
entsprechende Webmedien aktuell gehalten und veröffentlicht. Dies geschieht in Abstim-
mung mit den jeweiligen Trägern der Studiengänge. 

(6) Als zentrale Erstanlaufstelle für Studierende und auch Studieninteressierte wird im zent-
ralen Campusbereich der jeweiligen Standorte die „INFORMATION“ betrieben. Diese soll 
ganzjährig während der täglichen Öffnungszeiten der Hochschule ganztägig besetzt sein. 
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(7) Erkenntnisse, die aus der allgemeinen Studienberatung gewonnen werden, sollen zur 
Entwicklung von Vorschlägen für Hochschulgremien zur Verbesserung der Studiensituation 
und Studiengangentwicklung verwendet werden. Entsprechende Erkenntnisse dürfen elekt-
ronisch gespeichert werden, sofern sichergestellt ist, dass keine Identifikation der Informati-
onsgeber möglich ist. 

§ 4 Organisation, Gegenstand und Methodik der Studienfachberatung 

(1) Zuständig für die Studienfachberatung ist die Studienfachberaterin oder der Studienfach-
berater. Sie oder er wird vom jeweils für die Organisation des Studiengangs zuständigen 
Dekanat benannt, ggf. unter Berücksichtigung eventuell weiterer mitgeltender Regelungen in 
Studien- oder Prüfungsordnungen. Sie bzw. er übt die ihr oder ihm übertragenen Aufgaben 
selbstständig aus. Zuständigkeiten anderer Organe und Gremien (z.B. Studiengangleitun-
gen, Prüfungsausschüsse, etc.) bleiben unberührt bzw. es wird auf diese hingewiesen. 

(2) Die Studienfachberatung berät Studierende über fachliche Anforderungen, Inhalte und 
die Organisation des Studiums. Sie zeigt Wege sowie Möglichkeiten auf, wie das gewählte 
Studium sachgerecht und ohne Zeitverlust abgeschlossen werden kann oder welche Alterna-
tiven bestehen. Darüber hinaus berät die Studienfachberatung der Masterstudiengänge auch 
zu Fragen der Zulassung zum Studiengang. 

(3) Die Studienfachberatung berät zu Wegen des Berufseinstieges oder postgradualen Wei-
terbildungsmöglichkeiten. 

(4) Die jeweils für einen Studiengang zuständigen Dekanate stellen sicher, dass die zustän-
digen Studienfachberaterinnen und Studienfachberater auf den Internetseiten der Studien-
gänge und der Zentralen Studienberatung mit hochschulspezifischen Kontaktmöglichkeiten 
veröffentlicht und aktuell gehalten werden. 

§ 5 Organisation, Gegenstand und Methodik des Mentoring 

(1) Zuständig für die Aufgaben der Mentorin oder des Mentors ist diejenige Person, die von 
einer Studierenden oder einem Studenten ausgewählt oder ihr/ihm zugeteilt wurde. Die Men-
torin oder der Mentor übt die ihr oder ihm übertragenen Aufgaben selbstständig aus. 

(2) Ziel des Mentoring an der THM ist es, den Studierenden den Übergang in die Hochschule 
zu erleichtern, das strukturierte Studieren und eigenständige Lernaktivitäten zu fördern sowie 
die Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden und die Vernetzung 
bzw. den Erfahrungsaustausch zu unterstützen. Erkenntnisse, die aus dem Mentoring ge-
wonnen werden, sollen zur Entwicklung von Vorschlägen zur Studiengestaltung und Betreu-
ung im Lernprozess verwendet werden. Entsprechende Erkenntnisse dürfen elektronisch 
gespeichert werden, sofern sichergestellt ist, dass keine Identifikation der Informationsgeber 
möglich ist. Das Mentoring trägt zur Umsetzung der durch die THM angestrebten Lernen-
denorientierung im Sinne des „Shift from Teaching to Learning“ bei, wie sie in den „Grund-
sätzen für gute Lehre“  verankert ist. 
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(3) Die Mentorinnen und Mentoren orientieren sich an den Bedürfnissen ihrer Mentees und 
fördern deren Reflexionsfähigkeit. Sowohl der bisherige Studienverlauf als auch das weitere 
Studium werden hierbei berücksichtigt. Sie beraten ihre Mentees bei der Planung und Orga-
nisation des Studiums. Dies gilt insbesondere für die individuellen Lernaktivitäten, die 
Schwerpunktsetzung und die Entwicklung des persönlichen Kompetenzprofils. 

(4) Die Aufgabe der systematischen Ausgestaltung des Mentoring liegt in der Verantwortung 
der Fachbereiche.  Die Dekanate der Fachbereiche regeln die Einzelheiten der Ausführung.  

(5) Über das bisher beschriebene studienbegleitende Mentoring hinaus können weitere Men-
toring-Programme angeboten werden, die entweder auf eine spezielle Phase oder Heraus-
forderung im Studium abzielen oder eine besondere Zielgruppe berücksichtigen. 

§ 6 Konzeptentwicklung und Qualitätssicherung des Mentoring 

(1) Die Erfahrungen und Rückmeldungen der Mentees und Mentorinnen und Mentoren flie-
ßen in die kontinuierliche Weiterentwicklung von Studium und Lehre ein und bilden ein Ele-
ment des Qualitätsregelkreises.  

(2) Die Fachbereiche evaluieren regelmäßig ihre Mentoringangebote. Sie erhalten dabei Un-
terstützung der Abteilung Interne Wissenschaftliche Weiterbildung (IWW) und des Zentrums 
für Qualitätsentwicklung (ZQE). 

(3) Die Hochschule verfolgt das Ziel von lernendenorientierten Mentoringkonzepten, welche 
den „Grundsätzen für gute Lehre“ Rechnung tragen. IWW berät und unterstützt die Fachbe-
reiche bei der Erarbeitung und kontinuierlichen Weiterentwicklung dieser Konzepte. Dabei 
arbeitet IWW wissenschaftsbasiert, erfahrungsorientiert und vernetzt mit anderen in diesem 
Bereich aktiven Hochschulen. 

(4) Gemeinsam mit den Fachbereichen entwickelt IWW ein bedarfsgerechtes Schulungs- 
und Beratungsangebot für alle am Mentoring Beteiligten. Dabei werden der Austausch und 
die Vernetzung untereinander aktiv gefördert. Darüber hinaus unterstützt IWW die Lehren-
den bei der Erarbeitung von Lehrkonzepten und Lerneinheiten, in denen Mentoring curricular 
verankert ist. 

(5) Die Erfahrungen werden auch in Gremien thematisiert und fließen kontinuierlich in die 
Weiterentwicklung des Mentoring an der THM ein. 

§ 7 Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Im Rahmen der Studienberatung bzw. des Mentoring bekanntwerdende personenbezo-
gene Daten Studierender werden grundsätzlich vertraulich behandelt.  
Die Verarbeitung, insbesondere auch die Weitergabe, personenbezogener Daten bedarf der 
ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen Studierenden; Abs. 4 bleibt davon unberührt.  
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Die personenbezogenen Daten dürfen nur zu den in den §§ 3-6 aufgeführten Aufgaben ver-
wendet werden.  

(2) Eine Auswertung der im Rahmen der Studienberatung bzw. des  Mentoring erhobener 
personenbezogener Daten Studierender ist nur zur Erstellung von Statistiken und zum Zwe-
cke der Qualitätsentwicklung zulässig. Es ist sicherzustellen, dass die Darstellungen der 
Auswertung keine Rückschlüsse auf einzelne Betroffen ermöglichen (anonymisierte Daten).  

(3) Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, werden unverzüglich nach Ab-
schluss des Beratungsprozesses bzw. des studienbegleitenden Mentoring vernichtet bzw. 
gelöscht.  

(4) Im Rahmen der Terminvereinbarung und Terminkoordination für Beratungsgespräche zur 
Studienberatung, zum Mentoring und für die Zuweisung von Studierenden zu Mentorinnen 
und Mentoren und ihrer Betreuung dürfen folgende Daten verarbeitet werden:  
• Name, Vorname  
• E-Mailadresse der THM  
• Postalische Anschrift  
• Studiengang  
• Studiensemester 

§ 8 In-Kraft-Treten 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
Technischen Hochschule Mittelhessen in Kraft. 



 

www.thm.de/zs   


